
Sie möchten in Deutschland arbeiten,
studieren oder eine Ausbildung beginnen?

Aufnahme  
einer qualifizierten 

Arbeittätigkeit

Aufnahme der 
Nachqualifizierung

Aufnahme einer 
Arbeitstätigkeit

Aufnahme der 
Nachqualifizierung

Aufnahme einer 
qualifizierten  

Arbeitstätigkeit

Aufnahme der  
Jobsuche

Aktive Suche  
in eigener  

Verantwortung 
oder Unterstüt-
zung durch uns

Aufnahme einer 
qualifizierten  

Arbeitstätigkeit

Aufnahme der 
Nachqualifizierung

Aufnahme des  
Studiums

Suche des  
Studienplatzes

Bei Aufnahme des Stu-
diums oder einer Aus-
bildung , ist ein neues 

Visa und eine neue 
Aufenthaltserlaubnis 

notwendig.

Suche des  
Ausbildungsplatzes

Aufnahme der  
Ausbildung

keine Möglichkeit 
des Aufenthalts

Keine Arbeits-
suche möglich. Für 

weitere
Möglichkeiten 

wenden Sie sich 
bitte an uns.

keine Möglichkeit 
des Aufenthalts

Beantragung des 
Aufenthaltstitels 
nach § 16d Auf-

enthG

Beantragung des 
Aufenthaltstitels 

§18a&b AufenthG

Beantragung des 
Aufenthaltstitels 

nach §20 AufenthG

gilt nur für  
qualifizierte Tätigkeit

Beantragung des 
Aufenthaltstitels 

nach §20  
AufenthG

Beantragung des 
Aufenthaltstitels 

nach §18a&b  
AufenthaltG

Beantragung des 
Aufenthaltstitels 

nach § 16d  
AufenthG

Beantragung des 
Aufenthaltstitels 

nach § 16b  
AufenthG

Beantragung des 
Aufenthaltstitels 
nach § 17 Abs. 2 

AufenthG

Beantragung des 
Aufenthaltstitels 
nach § 17 Abs. 1 

AufenthG

Beantragung des 
Aufenthaltstitels 

nach § 16a  
AufenthG

Beantragung  
Visum für die  

Einreise zum Ziel 
der Jobsuche

Beantragung  
Visum für die  

Einreise zum Ziel 
der Arbeits- 
aufnahme

Beantragung 
eines Visums 

zur Einreise zum 
Zweck der  

Anpassungs-
qualifizierung

Beantragung  
Visum für die  

Einreise zum Ziel 
der Aufnahme
eins Studiums

Beantragung eines 
Visums zur Einreise 

zum Zweck der  
Studiumssuche

Beantragung 
eines Visums zur 

Einreise
zum Zweck der 

Ausbildungsplatz-
suche

Beantragung  
Visum für die  

Einreise zum Ziel 
der Aufnahme

einer Ausbildung

Zustimmung der 
Bundesagentur für 

Arbeit nach
§ 39 AufenthG

Erarbeitung eines 
Nachqualifizie-

rungsplans

Zustimmung der 
Bundesagentur für 

Arbeit
§ 39 AufenthG

Aktive Suche  
in eigener  

Verantwortung

Zustimmung der 
Bundesagentur für 

Arbeit (ggf. Vor-
rangprüfung not-

wendig)

Studium oder  
Ausbildung

Erarbeitung eines 
Nachqualifizie-

rungsplans

Erarbeitung eines 
Nachquali- 

fizierungsplans

Prüfung der Stelle 
auf Gleichwertig-
keit zu deutschen 
Arbeitnehmern

Prüfung der Stelle 
auf Gleichwertig-
keit zu deutschen 
Arbeitnehmern

Aktive Suche in 
eigener Verantwor-

tung oder Unter-
stützung durch uns

Für die Unterstüt-
zung bei der Job-
suche wenden Sie 

sich an uns.

Jobsuche

Studium oder  
Ausbildung

Jobsuche
keine qualifizierte 
Tätigkeit möglich

Studium oder  
Ausbildung

Ausbildung
nur ungelernte  

Tätigkeit möglich

Studium oder  
Ausbildung

Wenden Sie sich 
für eine Beratung 

bitte direkt an uns.

Arbeitgeber  
gefunden?

berufliche  
Qualifikation  
vorhanden?

ungelernte  
Tätigkeit

Sie sind Staatsan-
gehörige*er eines EU- 

oder EWR-Staats?

Reglementierter 
Beruf oder Status der 
Gleichwertigkeit er-

wünscht?

Anerkennung  
der Qualifikation

Aufenthaltstitel  
erhalten?

Aufenthaltstitel  
erhalten?

Arbeitgeber  
gefunden?

Wege der  
Jobsuche  
bekannt?

Arbeitstätigkeit  
gewünscht?

Anerkennung  
der Qualifikation

berufliche  
Qualifikation  
vorhanden?

Staatsangehörig-
keit: AU, IL, JP, CA, 

KOR, NZ oder US* § 41 
AufenthaltsV?

Aufenthaltstitel  
erhalten?

Aufenthaltstitel  
erhalten?

Aufenthaltstitel  
erhalten?

Arbeitgeber  
gefunden?

Anerkennung  
der Qualifikation

berufliche  
Qualifikation
vorhanden?

Studienplatz  
gefunden?

Zugangs- 
voraussetzung 
zum Studium  
vorhanden?

Sie möchten 
zu einem Fami-

lienangehörigem 
zuwandern?

Visum und 
eine Aufenthalts-

erlaubnis in einem an-
deren europäischen 

Staat?

Sie sind  
Drittstaats-

angehöriger!

Ausbildungsplatz 
in Aussicht?

Einwanderung aus
Drittstaaten

Einwanderung über  
§41 AufenthV

Einwanderung aus  
der EU bzw. EWR

Zuständigkeit  
Auslandsvertretungen

Zuständigkeit der  
Ausländerbehörde

Zuständigkeit  
Kammern und Innungen

Ende eines Prozesses
Zuständigkeit der  
einwanderungswilligen Person

Zuständigkeit der  
Bundesagentur für Arbeit

Anderer Prozess  
zu wählen

Entscheidungspunkte  
innerhalb des Prozesses

Keine Einwanderung zu den 
gewählten Voraus- 
setzungen möglich

IQ Fachinformationszenterum Magdeburg

Frau Beate Stock
Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3-4, 39104 Magdeburg

Tel:         +49 391 5371 225
Mobil:  +49 176 56869159
Fax:        +49 391 5371 229
E-Mail: beate.stock@agsa.de

Frau Aigul Zharylgassova
Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3-4, 39104 Magdeburg

Tel:         +49 391 5371 225
Mobil: +49 176 56868781
Fax:        +49 391 5371 229
E-Mail: aigul.zharylgassova@agsa.de

IQ Fachinformationszentrum Halle (Saale)

Frau Juliane Lenk
Hallesche Jugendwerkstatt gGmbH
Große Steinstraße 75, 06108 Halle (Saale)

Tel:         +49 345 2258 0211
Mobil:    +49 173 8581710
Fax:        +49 345 2258 0210
E-Mail: juliane.lenk@hal-jw.de

Herr Dirk Salewski
Hallesche Jugendwerkstatt gGmbH
Große Steinstraße 75, 06108 Halle (Saale)

Tel:         +49 345 2258 0211
Mobil:    +49 173 8581711
Fax:        +49 345 2258 0210
E-Mail: dirk.salewski@hal-jw.de

www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

Eine Einreise ist  
uneingeschränkt 

für bis zu 3 Monate 
möglich. Für einen 

Daueraufenthalt ohne 
Erwerbstätigkeit muss 
der Lebensunterhalt 
für die einreisende 

Person und die Familie 
gesichert sein.

Anerkennung der Qualifikation: 
volle Gleichwertigkeit

Anerkennung der Qualifikation: 
Teilanerkennung  
oder Defizitbescheid

Anerkennung der Qualifikation: 
keine Anerkennung

 Sie haben bereits einen Arbeitgeber gefunden oder sind selbst Unternehmer? Dann wenden Sie sich bitte direkt an uns.

* Australien, Israel, Japan, Kanada, Republik Korea, Neuseeland, Vereinigten Staaten von Amerika


